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Sie sind ein ausländisches Unternehmen, das in Deutschland investieren möchte?



Zu Invest
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Länder






Länder







Wählen Sie einen Zielmarkt aus
	Karte öffnen







Kontinente
	Afrika
	Amerika
	Asien
	Australien
	Europa






Land suchen



Suche
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Wählen Sie eine Branche aus
	Übersicht Branchen
	Branchenchecks
	Branche kompakt







	

Agrar und Nahrungsmittel






Agrar und Nahrungsmittel





	Agrarwirtschaft
	Nahrungsmittelindustrie
	Übersicht "Agrar- und Nahrungsmittelindustrie"









	

Bau und Bergbau






Bau und Bergbau





	Bau
	Bergbau
	Übersicht "Bau und Bergbau"









	

Chemie und neue Materialien






Chemie und neue Materialien





	Chemikalien
	Neue Materialien
	Übersicht "Chemie und neue Materialien"









	

Energie und Umwelt






Energie und Umwelt





	Energie
	Umwelttechnik
	Übersicht "Energie und Umwelt"









	

Maschinenbau und Metallindustrie






Maschinenbau und Metallindustrie





	Maschinen- und Anlagenbau
	Metallindustrie
	Übersicht "Maschinenbau und Metallindustrie"









	

Mobilität






Mobilität





	Automobil
	Luft-, Schiffs-, und Schienenverkehr
	Transport und Logistik
	Übersicht "Mobilität"
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Gesundheitswirtschaft





	Arzneimittel
	Digitale Gesundheitswirtschaft
	Medizinische Biotechnologie
	Medizintechnik
	Übersicht "Gesundheitswirtschaft"









	

Digitalwirtschaft






Digitalwirtschaft





	Elektronik und Elektrotechnik
	IKT & Software
	Digitalisierung
	Übersicht "Digitalwirtschaft"









	

Dienstleistungen und Konsumgüter






Dienstleistungen und Konsumgüter





	Dienstleistungen
	Konsumgüter
	Übersicht "Dienstleistungen und Konsumgüter"




















	

Themen-Specials






Themen-Specials







Die weltweit wichtigsten Themen für deutsche Unternehmen
	Alle Themen-Specials







	Wiederaufbau Wirtschaft Ukraine
	Dekarbonisierung der Wirtschaft
	Diversifizierung der Außenwirtschaft
	Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz
	Globale Konnektivität
	Beyond Brexit
	Global Gateway
	Start-Ups













	

Unser Service






Unser Service







Erfahren Sie, wie wir Ihnen helfen, neue Märkte zu erschließen.
	Übersicht







	Unser Onlineangebot
	Broschüren
	Expertensuche
	My GTAI
	Newsletter
	Events und Webinare
	Podcast WELTMARKT
	Unsere Partner
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Durchsuchen Sie unser Angebot mit der Expertensuche



















 




















	
 
 
	
Vereinigte Arabische Emirate

	
Ende des Doppelbesteuerungsabkommens mit den VAE









Rechtsmeldung | Vereinigte Arabische Emirate | Steuerrecht



Ende des Doppelbesteuerungsabkommens mit den VAE




Das aktuelle Doppelbesteuerungsabkommen zwischen Deutschland und den Vereinigten Arabischen Emiraten läuft zum 31. Dezember 2021 aus.
 

14.10.2021 
 Von Jakob Kemmer
|
Bonn

 

Das insgesamt erst zweite Abkommen dieser Art zwischen Deutschland und den VAE trat am 14. Juli 2011 mit einer auf 10 Jahre befristeten Laufzeit in Kraft. Das Abkommen hätte nur dann verlängert werden können, wenn sich beide Länder vor dem 30. Juni 2021 darauf verständigt hätten. Deutschland hat jedoch am 14. Juni 2021 beschlossen, das Abkommen mit den VAE nicht zu verlängern.
Als Folge daraus richtet sich ab dem 1. Januar 2022 die Besteuerung von Einkünften aus Tätigkeiten in den VAE wieder ausschließlich nach dem nationalen deutschen Steuerrecht.
Voraussetzung dafür ist jedoch die sogenannte unbeschränkte Steuerpflicht in Deutschland. Bei einer juristischen Person ist dies entweder an die Leitung der Gesellschaft (§ 10 Abgabenordnung) oder den Sitz (§ 11 Abgabenordnung) gekoppelt.
Das deutsche Steuerrecht sieht allerdings auch einige einseitige Maßnahmen zur „Vermeidung der Doppelbesteuerung" vor. So kann bei ausländischen Einkünften etwa das Anrechnungsverfahren (§ 34 c Abs. 1 Einkommensteuergesetz, § 26 Abs. 1 Körperschaftsteuergesetz) zur Anwendung kommen, wonach die ausländische Steuer auf die deutsche Steuer angerechnet wird. Eine andere Möglichkeit bleibt der Abzug der ausländischen Steuer von der inländischen Bemessungsgrundlage (§ 34 c Abs. 2 und 3 Einkommensteuergesetz).
Mehr zum Thema:
	Staatenbezogene Informationen des Bundesfinanzministeriums zu den VAE



	Vereinigte Arabische Emirate
	Steuerrecht
	Doppelbesteuerungsabkommen
	Recht





 



GTAI-ID



MEL20211014727096







Kontakt 
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Jakob Kemmer


Rechtsexperte


 +49 228 24 993 367
 

 Ihre Frage an uns
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Flagge Vereinigte Arabische Emirate





Vereinigte Arabische Emirate




Unsere Informationen zu den Vereinigten Arabischen Emiraten







Verwandte Inhalte




Dies könnte Sie auch interessieren: 

 Philippinen -
Recht kompakt Philippinen
 Philippinen -
Philippinen: Steuerrecht
 USA -
Recht kompakt USA
 USA -
USA: Steuerrecht
 Tansania -
Recht kompakt Tansania
 

 Weitere verwandte Inhalte anzeigen
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Jakob Kemmer


Rechtsexperte


 +49 228 24 993 367
 

 Ihre Frage an uns
 



















	
 
 
	
 
 

	
	
 
 	
 
	
 
	
 
	
 









Zur Sammelmappe hinzufügen







My GTAI Login 
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Anmeldung

Bitte melden Sie sich auf dieser Seite mit Ihren Zugangsdaten an. Sollten Sie noch kein Benutzerkonto haben, so gelangen Sie über den Button "Neuen Account erstellen" zur kostenlosen Registrierung.
 





E-Mail 


Passwort vergessen? 







Passwort














Neuen Account erstellen






Anmelden
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